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wurde. Im Ergebnis dieser Bemü
hungen der UdSSR und der Erfah
rungen der Völker, insbesondere 
während des zweiten Weltkrieges, 
wurde das Verbot der Aggression zu 
dem umfassenden G. weiterentwik- 
kelt, wie es in der UNO-Charta sei
nen Niederschlag gefunden hat. Ent
sprechend seiner verbindlichen In
terpretation durch die Deklaration 
der XXV. Vollversammlung der 
UNO über die Grundprinzipien des 
Völkerrechts vom 24. 10. 1970 ist 
nicht nur die Anwendung und An
drohung bewaffneter Gewalt in den 
zwischenstaatlichen Beziehungen, 
sondern auch die Anwendung bzw. 
Androhung politischer, wirtschaftli
cher u. a. Formen des Zwanges ge
gen andere Staaten völkerrechtlich 
verboten. Damit wurden die Versu
che bestimmter imperialistischer 
Staaten zurückgewiesen, das G. auf 
militärische Gewalt zu begrenzen. 
Die Androhung oder Anwendung 
jeglicher Formen von Gewalt als 
Mittel zur Regelung internationaler 
Probleme ist, auch wenn sie nicht 
unter Einsatz bewaffneter Gewalt 
erfolgt, ihrem Wesen nach eine den 
—<■ Frieden bedrohende Handlung. 
Die gefährlichste Form der Verlet
zung dieses umfassenden völker
rechtlichen G. stellt jedoch die An
wendung bewaffneter Gewalt, die 
bewaffnete Aggression, dar. Deshalb 
verurteilt das Völkerrecht den Ag
gressionskrieg als Verbrechen gegen 
den Frieden, das die Verantwortlich
keit aufgrund des Völkerrechts nach 
sich zieht. Daraus folgt, daß im Falle 
einer bewaffneten Aggression dem 
angegriffenen Staat das Recht auf 
individuelle oder kollektive Selbst
verteidigung zusteht, bis der Sicher
heitsrat der UNO die zur Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit erforder
lichen Maßnahmen ergiffen hat 
(Art. 51 der UNO-Charta). Der Si
cherheitsrat der UNO kann, wenn 
er feststellt, daß eine Angriffshand
lung, ein Friedensbruch oder eine

Friedensbedrohung vorliegen, alle 
zur Aufrechterhaltung oder Wieder
herstellung des Friedens und der in
ternationalen Sicherheit erforderli
chen Maßnahmen, einschließlich 
der Anwendung bewaffneter Gewalt 
bzw. anderer Zwangsmaßnahmen 
politischer und ökonomischer Art, 
gegen den Aggressor-Staat durch
führen (An. 39, 41 und 42 der 
UNO-Chana). Zum anderen ist der 
Staat, der das G. durch den rechts
widrigen Einsatz von bewaffneter 
Gewalt verletzt, hierfür politisch 
und materiell verantwortlich. Gegen 
ihn können Sanktionen verhängt 
werden, wie z. B. zeitweilige Be
schränkungen in der Ausübung be
stimmter Souveränitätsrechte, 
Durchführung von Abrüstungsmaß
nahmen sowie die Auferlegung der 
Pflicht zur Wiedergutmachung für 
die verursachten Schäden (Repara
tionen). Aber auch Einzelpersonen, 
die der Planung, Vorbereitung, Ein
leitung oder Durchführung von Ag
gressionskriegen schuldig sind, sind 
hierfür aufgrund des Völkerrechts 
individuell wegen Verbrechens ge
gen den Frieden verantwortlich (vgl. 
Londoner Viermächteabkommen 
vom 8. 8. 1945 und Statut des Inter
nationalen Militärgerichtshofes in 
Nürnberg, Art. 6 Buchstabe a). 
Diese Formen der völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit für die Vorberei
tung und Durchführung einer Ag
gression wurden gegenüber den Ag
gressor-Staaten des zweiten Welt
krieges verwirklicht.
Die Bemühungen der UdSSR und 
anderer sozialistischer Staaten gin
gen dahin, die Wirksamkeit des völ
kerrechtlichen Verbots der Aggres
sion und der Unterbindung und Be
strafung aller Aggressionsakte da
durch zu erhöhen, daß eine allge
mein verbindliche Definition des Be
griffs der Aggression ausgearbeitet 
und von den Staaten vereinbart wird. 
Nach jahrzehntelangem Bemühen 
der Sowjetunion und der sozialisti
schen Länder gelang es 1974 auf der


